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Aus dem Ortsgemeinderat 
 

Am 05.03.2009 fand in Feusdorf, im Bürgerhaus, unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Franz-Josef 
Hilgers eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Feusdorf statt. 

Aus der öffentlichen Sitzung: 
 
Landeswettbewerb 2009 "Unser Dorf hat Zukunft" 
 
Sachverhalt: 
Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Ausschreibungsunterlagen für den 
bevorstehenden Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2009 zugesandt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund globaler und demographischer 
Entwicklungen sowie allgemeiner struktureller Veränderungen, dieser Wettbewerb für die Zukunft 
unserer Dörfer einen wichtigen Beitrag leisten kann. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt am Landeswettbewerb 2009 „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht 
teilzunehmen. 
 
 
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kindertagesstätte "St. Medard" 
Esch für das Jahr 2007 
 
Sachverhalt: 
Über die Rechtslage wurde der Ortsgemeinderat bereits in der Sitzung am 10.04.2008 in der 
Sachverhaltsdarstellung ausführlich informiert. Es wurde beschlossen, gegen den Bescheid der 
Kreisverwaltung Vulkaneifel bezüglich der Heranziehung zur Zahlung eines vorläufigen 
Kostenanteils für das Jahr 2008 Widerspruch einzulegen. Eine Entscheidung hierüber steht noch 
aus.  
 
Ebenfalls wurde die Verwaltung ermächtigt, auch gegen die seinerzeit noch ausstehende 
endgültige Veranlagung für das Jahr 2007 Widerspruch einzulegen. Die Kreisverwaltung hat mit 
Bescheid vom 08.12.2008 für das Jahr 2007 einen Betrag für die Ortsgemeinde Feusdorf von 
6.916,35 € festgesetzt. Hiergegen hat die Verwaltung weisungsgemäß mit Schreiben vom 
08.01.2009 fristgerecht Widerspruch eingelegt und eine ergänzende Begründung abgegeben. 
 
An der Sach- und Rechtslage hat sich zwischenzeitlich nichts geändert. Die Ortsgemeinde 
Feusdorf zählt zu den besonders finanzschwachen Kommunen. Die Haushaltsjahre 2005 bis 2007 
schlossen ausnahmslos mit einem Fehlbetrag ab: 
2005 -53.634,75 € Ausgaben: 373.818,97 € = 14,4 % 
2006 -34.241,57 € Ausgaben: 396.881,71 € = 8,6 % 
2007 -54.509,70 € Ausgaben: 481.456,11 € = 11,3 % 
Mittel: -47.462,01 €  417.385,60 € = 11,4 % 
 
Im Rahmen der vom Land kürzlich erlassenen Richtlinien zum Konjunkturpaket II wird von einer 
besonders finanzschwachen Kommune gesprochen, wenn in den letzten drei Haushaltsjahren ein 
Haushaltsfehlbedarf von mindestens 5 % vorliegt. Feusdorf liegt - wie vorstehend aufgezeigt - mit 
11,4 % deutlich höher. 
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Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat hat sich nochmals sehr ausführlich mit der Thematik befasst und beschließt:  
Der Widerspruch vom 08.01.2009 wird aufrechterhalten. Hierzu wird festgestellt, dass die 
Ortsgemeinde Feusdorf mit den Kindergarten-Sitzgemeinden gleichzustellen ist. Gemäß 
Vereinbarung mit der Kreisverwaltung vom 11.06.2007 zahlen diese für das Jahr 2007 nämlich nur 
die Hälfte des Gemeindeanteils. Auf dieser Grundlage bietet die Ortsgemeinde Feusdorf an, einen 
Betrag von 3.458,18 € als Gemeindeanteil zu zahlen. Damit würde der Widerspruch als erledigt 
erklärt.   
 
 
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kindertagesstätte "St. Antonius 
von Padua" Jünkerath für das Jahr 2009 
 
Sachverhalt: 
Auf die Sachverhaltsdarstellung zu TOP 4 wird verwiesen. 
 
Mit Bescheid vom 28.01.2009 hat die Kreisverwaltung Vulkaneifel die vorläufige Festsetzung für 
das Jahr 2009 vorgenommen. Hiernach hat die Ortsgemeinde Feusdorf hat einen Betrag von 
5.912,93 € in vier gleichbleibenden Abschlägen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2009 zu 
zahlen. Gegen den Bescheid hat die Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll mit Schreiben vom 
23.02.2009 für alle zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden vorsorglich Widerspruch 
eingelegt. Bezug wird genommen auf die bisher anhängigen Widerspruchsverfahren.  
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt nach sehr ausführlicher Beratung: 
 
Der Widerspruch vom 23.02.2009  wird bestätigt und bleibt aufrechterhalten. Die angeforderten 
Abschlagsbeträge sollen vorläufig nicht gezahlt werden. 
 
 
 


